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Die Schweiz engagiert sich gegen Gewalt an 
Frauen und häusliche Gewalt. Die Prävention 
und Bekämpfung dieser Straftaten sind wichtige 
Pfeiler des Engagements von Bund, Kantonen 
und Gemeinden – auch bei der Umsetzung der 
Istanbul-Konvention, die 2017 ratifiziert wurde. 

 Finanzhilfen 
Der Bund stellt gestützt auf Artikel 386 des  
Strafgesetzbuches Finanzhilfen für Projekte  
und regelmässige Aktivitäten bereit, die zur  
Prävention von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt beitragen. Das Eidgenös
sische Büro für die Gleichstellung von Frau  
und Mann (EBG) ist für die Vergabe zuständig.

 Darum geht es 

Dafür setzt sich das EBG ein:

	� Ursachen und Risikofaktoren für 
Gewaltstraftaten gegen Frauen  
und häusliche Gewalt vermindern,  
sodass es gar nicht erst zu Gewalt  
kommt. 

	� Drohende oder beginnende Gewalt  
frühzeitig erkennen und stoppen.

	� Die negativen Folgen von Straftaten 
eindämmen und nachgelagerte Straftaten 
verhindern.



Für Projekte und regelmässige Massnahmen 
gegen Gewalt gegen Frauen und häusliche 
Gewalt können Sie beim Bund Finanzhilfe bean-
tragen. Dazu stehen jährlich rund CHF 3 Mio.  
zur Verfügung. 

 Wichtigste Voraussetzungen: 
–	 Hauptziel ist die Prävention von 		
	 Gewaltstraftaten. 
–	 Das Projekt soll möglichst direkt und explizit 	
	 auf die Verhinderung oder Reduktion  
	 von Gewalt zielen. 
–	 Das Projekt entspricht einem tatsächlichen  
	 und ausgewiesenen Bedarf. 
–	� Das Projekt ist national, sprachregional oder 

kantonsübergreifend angelegt und strebt eine 
möglichst breite Wirkung an.

 So unterstützen wir Sie 



Gesuche können von öffentlichen oder priva-
ten nicht gewinnorientierten Organisationen 
eingereicht werden.

Alle formalen und inhaltlichen Anforderungen  
an Gesuche finden Sie in den Richtlinien des EBG.
Gesuche für die Unterstützung von Projekten  
oder regelmässigen Massnahmen können jährlich 
per 31. Januar oder 31. August eingegeben 
werden. 



1. Projektidee
Sie haben bereits eine  
Projektidee oder lassen  
sich durch unsere Projekt
sammlung inspirieren.

2. Einschätzung
Lassen Sie die Projektidee  
von einer Fachperson des  
EBG einschätzen.

3. Gesuchsformular
Reichen Sie das Gesuchs
formular (zu finden  
auf www.ebg.admin.ch/ 
fh-gewalt) ein.

 So gehen Sie vor 

4. Gesuchsprüfung
Das EBG prüft die Gesuchs-
unterlagen und kontaktiert 
Sie allenfalls für ergänzende 
Auskünfte.

5. Entscheid
Der Entscheid wird Ihnen 
innert vier Monaten nach 
Ablauf der Eingabefrist 
schriftlich mitgeteilt.

6. Projektstart
Sie realisieren Ihr Projekt. 



 Beispiele unterstützter 
 Projekte 

Sie möchten sich gegen Gewalt 
engagieren? Eine Auswahl von 
Projektbeispielen finden Sie hier:
www.ebg.admin.ch/fh-gewalt
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Treten Sie jederzeit 
unverbindlich mit 
uns in Kontakt. 

Wir beantworten Ihre Fragen 
und unterstützen Sie bei der 
Gesuchstellung.

Kontakt
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung 
von Frau und Mann EBG
Schwarztorstrasse 51
3003 Bern

T. +41 58 481 88 18
finanzhilfen@ebg.admin.ch
www.ebg.admin.ch/fh-gewalt


